Nicht übliche Preise
________________
                                                                                                      (Ort, Datum)                                                                               
Sehr geehrte Damen und Herren,
in Ihrem Schreiben vom_______ teilen Sie mir mit, dass eine vollständige Erstattung meiner physiotherapeutischen Behandlung nicht möglich sei, da die hierfür entstandenen Aufwendungen lediglich bis zu den „in Deutschland üblichen Preisen“ von Ihnen übernommen werden könnten. Dieser Auffassung widerspreche ich ausdrücklich und fordere Sie auf, die tariflich vorgesehene Erstattung bis spätestens __________ in voller Höhe vorzunehmen.
Für Heilmittel existieren keine amtlichen Gebührenverordnungen wie beispielsweise für ärztliche Leistungen. Aus diesem Grund können private Krankenversicherer die Preise für Heilmittel nicht einseitig festlegen (vgl. Verband der privaten Krankenversicherung).
Auch verschiedene Gerichte- u.a. LG Köln, 23 O 424/08 vom 14.10.2009- haben entschieden, dass sich „ortsübliche Preise“ nicht aus beihilfefähigen Höchstsätzen ableiten lassen und dass private Krankenversicherer regionale Preisunterschiede berücksichtigen müssen.
Die bestehende Rechtslage verlangt, dass medizinisch notwendige Leistungen vollständig zu erstatten sind. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat zudem klargestellt, dass Kostendeckelungen unzulässig sind (Urteil vom 12.03.2003- IV ZR 278/01).
Im Rahmen den § 612 BGB sind für Heilmittel die ortsüblichen preise maßgeblich. Sollten Sie der Auffassung sein, dass die Behandlungskosten meines Therapeuten nicht ortsüblich seien, bitte ich Sie, mir einen vergleichbaren Behandler am selben Standort zu benennen, der die von Ihnen angesetzten Honorarsätze akzeptiert und eine gleichwertige fachliche Qualifikation, vergleichbare Behandlungsmethodik, Behandlungszeit und Praxisausstattung nachweisen kann.
Solange Sie diesen Nachweis nicht erbringen, gehe ich von der Ortsüblichkeit der abgerechneten Preise aus und erwarte die vollständige Erstattung.
Ich habe mich bewusst privat krankenversichert, um eine medizinische Versorgung oberhalb des Standards der gesetzlichen Krankenversicherung zu erhalten. Es ist daher nachvollziehbar, dass ich meine Gesundheit einem qualifizierten Therapeuten anvertraue. Sollten Sie die von Ihnen geforderten Nachweise nicht erbringen, sehe ich keine Grundlage für eine Leistungskürzung.
Das von Ihnen übermittelte Verzeichnis erstattungsfähiger Heilmittel ist nicht Bestandteil meines Versichertenvertrags und daher rechtlich unbeachtlich. Weder Art noch Umfang oder Qualität der Heilmittel lassen sich daraus ableiten. Bereits aus diesem Grund ist Ihr vertragswidriger Versuch die Höhe meiner Heilmittelausgaben einseitig zu begrenzen, zum Scheitern verurteilt.
Mit freundlichen Grüßen ,
_________________________
(Name, Unterschrift)

